


Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse bestraft (Art. 97 SVG) und hat mit dem Entzug des Ausweises zu rechnen (Art. 16 SVG).

Datum:                                                                                   Unterschrift Gesuchsteller/in:  

Für Minderjährige / Bevormundete der gesetzliche Vertreter (Vater, Mutter oder Vormund):

Identifikation bzw. Personaliennachweis
 
Wird das Gesuch erstmals eingereicht bzw. besitzen die Gesuchstellenden noch keinen Führerausweis, so haben sie persönlich bei
der Einwohnerkontrolle oder beim Verkehrsamt vorzusprechen und einen gültigen Identifikationsnachweis (Identitätskarte/Pass /
Ausländerausweis) vorzulegen, beim Verkehrsamt zusätzlich eine Wohnsitzbestätigung.

Beilagen (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

  aktuelles farbiges Passfoto (Format ca. 35 x 45 mm)   Pass/Identitätskarte/Ausländerausweis in Kopie

  Schriftenempfangsschein od. Wohnsitzbestätigung   Ausländischer Führerausweis (Original) 

  Nothelferausweis (Original)    

  gültiger Lehrvertrag (bei Lastwagenführer- bzw. Motorradmechanikerlehrlingen) 

5.  Bisherige Ausweise

5.1. Besitzen Sie oder besassen Sie schon
          

 ja          nein

5.2. Von welchem Kanton oder Staat wurde er ausgestellt?

5.3. Wurde Ihnen schon einmal der Lernfahr- oder Führerausweis verweigert oder 
 entzogen oder das Führen von Fahrzeugen verboten?        ja         nein
 

 einen Lernfahr- oder Führerausweis? 

5. . Wenn ja, durch wen?4

  Datum von ... bis ...??

Zustelladresse:
Verkehrsamt des Kantons Schwyz
Führerzulassung
Postfach 3214
6431 Schwyz     

Telefon 041 819 21 33

Öffnungszeiten:
  07.30 – 11.30 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Prüfstelle Pfäffikon:    07.30 – 11.30 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen unter www.sz.ch/verkehrsamt
www.fuehrerausweise.ch

Verkehrsamt Schwyz:  


